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BUNDESMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFr, FORSCHUNG UND KUNST 

GZ 10.001/130-pr/1c/95 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 
Parlament 
101.7 Wien 

XIX.GP.-NR 
;11S1 /AB 

1995 -07- 1 8 
• 

zu A1'1-i IJ 

Wien, 18. Juli 1995 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1178/J-NR/1995, 

betreffend Inverkehrbringung gentechnisch veränderter, herbi­
zidresistenter Nutzpflanzen, die die Abgeordneten VOGGENHUBER, 

Freundinnen und Freunde 24. Mai 1995 an mich gerichtet haben, 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zunächst ist festzustellen, daß die gegenständliche Anfrage An­

träge zum Inverkehrbringen von gen technisch veränderten, herbi­

zidresistenten Nutzpflanzen'betrifft, die nicht in tJsterreich, 
sondern in anderen Mitgliedsstaaten der EU zum Inverkehrbringen 

angemeldet wurden. 

Grundsätzlich ist beim Inverkehrbringen von gen technisch ver­

änderten Organismen (GVO) in der EU nach dem im Teil C der 

Richtlinie 90/220/EWG (Freisetzungsrichtlinie) vorgesehenen 
Verfahren vorzugehen. Danach ist der Antrag auf Inverkehrbrin­
gen zunächst, bei der zuständigen Behörde jenes Mitgliedsstaates 

zu stellen, in dem das GVO-enthaltende Produkt zuerst in Ver­
kehr gebracht werden soll. Nach der Prüfung durch die Behörde 

dieses Mitgliedsstaates auf die Erfüllung der Zulassungserfor­

dernisse nach der Richtlinie und im Fall einer vorläufigen po­

sitiven Entscheidung, werden die lintragsun'terlagen im Wege der 
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Kommission an die zustllndigen Behörden der übrigen Mitglieds­

staaten weitergeleitet. 

Die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten können binnen 60 
Tagen gegen den Antrag Einspruch erheben, wobei dafür eine Be­

gründung angegeben werden muß (Art. 13.3. Freisetzungsricht­

linie). Falls zumindest ein Mitgliedsstaat Einspruch erhebt, 

und dieser nicht innerhalb der 60-Tagefrist abgeklärt werden 

kann, wird ein Abstimmungsverfahren nach Art. 21 der Richtlinie 

90/220/EWG eingeleitet, bei dem mit qualifizierter Mehrheit der 

gewogenen Stimmen der Kommission eine Entscheidung zur Vorlage 

an den Rat empfohlen wird. 

Der Genehmigung des Inverkehrbringens durch die österreichi­

schen Behörden stehen Genehmigungen zum Inverkehrbringen 

gleich, die von Behörden anderer Ew.R-Staaten nach der EG-Richt­

linie 90/220/EWG erteilt worden sind (§ 54 Abs. 4 GTG). 

Das österreichische Gentechnikgesetz, BGB1.Nr. 510/1994, ent­
hält im III. Abschnitt, Teil B, §§ 54 ff, Regelungen über das 

Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die aus GVO bestehen oder 

solche enthalten. Gemäß § 100 1eg.cit. liegt die Behördenzu­
ständigkeit hiefür beim Bundesminister für Gesundheit und Kon­
sumentenschutz, welcher auch die näheren Bestimmungen hierüber 

sowie über Inhalt, Umfang und Form der Unterlagen gemäß § 55 
Abs. 2 erlassen kann. 

An Grundlagen für den österreichischen Entwurf eines Gentech­
nikgesetzes enthält die Regierungsvorlage in ihren Erläute­

rungen unter anderem die Ergebnisse und politischen Forderungen 

im Rahmen der parlamentarischen Enquete-Kommission zum Thema 

11 Technikfolgenbewertung am Beispiel der Gentechnik" , welche im 

vorliegenden und inzwischen beschlossenen Gesetzesentwurf 
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(BGB1. NI". 51011994) ebenso berücksichtigt sind, wie die Ergeb­

nisse von~ Beratungen der Arbei tsgruppe Gentechnik im Bundes­

ministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz, sowie die im 

Rahmen ds!s Begutachtungsverfahrens eingelangten Stellungnahmen. 

Das Gents'chnikgesetz orientiert sich - soweit es das Arbeiten 

mi t . gents'chnisch veränderten Organismen in geschlossenen Syste­

men, ders'n Freisetzung und das Inverkehrbringen solcher Erzeug­

nisse reg·el t - wei testgehend an EU-Richtlinien und ist EU-kon­

form. 

Im übrigen wird auf die in den Erläuterungen angeführten Anfor­

derungen an eine gesetzliche Regelung der Gentechnik verwiesen, 

wobei das zentrale Anliegen des Gesetzes, nämlich den recht­

lichen Rahmen für die Erforschung, Entwicklung und Nutzung der 

wissenschaftlichen und.technischen Möglichkeiten der Gentechnik 

zu schaffen und die Entwicklung der Gentechnik in ~sterreich zu 

fördern, .nicht aus dem Auge verloren werdep sollte. 

Der Bericht der Enquete';'Kommission hat grundsätzlich empfeh­

lenden Ch.arakter. Die Tätigkeit der Enquete-Kommission war ge­

tragen von dem Bewußtsein, daß die Notwendigkeit einer der Ge­

setzgebunq nachfolgenden Beschäftigung mi t rechtlichen und 

verwa1 tunqsmäßiqen Konsequenzen besteht und sich auch das Par­

lament we.i terhin mi t problemorientierter Technikfolgenabschät­

zung befassen solle. Die Diskussion hierüber wird sich an der 

gesellschaftspolitischen Relevanz sowie an Anwendungs- und 

Marktpotentialen zu orientieren haben. 

1. Ist Ij'7.nen bekannt, daß im Zeitraum HIlrz/April/Hai 1995 im 

Rahmen der Durchführung der Richtlinie 90/220/BWG zwei An­
trage der EU-Kommission zur Inverkehrbringung gen technisch 
verancierter, herbizidresistenter Nutzpflanzen (Hais, Ra-
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,dicchio) an die zustBndige ßsterreichische Behßrde zur 
Stellungnahme bzw. zUm Vorbringen begrandeter Einwllnde 
iibermi ttel t wurden? StJJnmt es, daß Ihr Ressort 1m Rahmen 
der Brarbeitung einer nationalen Position bezUglich der 
Inverkehrbringung solcher herbizidresistenter GV-Pflanzen 
zur Stellungnahme -und Mi. twirkung aufgefordert wurde? 

Antwort: 

Die in der Anfrage erwähnten Unterlagen zu Anträgen auf Inver­

kehrbringen von gen technisch veränderten Pflanzen Wurden nach 

dem in der Richtlinie 90/220/ EWG vorgesehenen Verfahren den 

österreichischen Behörden im Wege der EU-Kommission übermit-
" 

telt. Die Zusammenfassung der Antragsunterlagen wurde hier 

durch das Bundesministerium für Gesundheit und Konsumenten­

schutz, das in Österreich zuständige Behörde für Inverkehr­

bringen von gentechnisch veränderten Organismen ist (§ 58 und 

§ 100 Z 2 GTG), unter anderem auch an das Bundesministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst zur Stellungnahme weiter­

geleitet. Die ho. Stellungnahmen wurden in der Folge an das 

Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz zur Er­

arbeitung der akkordierten, österreichischen Stellungnahme 
übernli ttel t. 

2. Stehen diese Inverkehrbringungsantrllge bzw. Teile dieser 
Antrllge dem Parlament und der tJffentlichkeit Bur Verfiigung? 
Welche Infor.mationen haben Sie aber die Beschreibung des 
GVO, den Anmelder (Name und Anschrift), den Zweck der Frei­
setzung bzw. Inverkehrsbringung, die Verfahren und Plllne 
zur Oberwachung des GVO, Notfallmaßnahmen und aber jene 
Teile der Antrllge, die eineBeurt~ilung der vorhersehbaren 
Wirkungen, insbesondere pathogene und ßkologisch 'stßrende 
Wirkungen, ermßglichen? 
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Antwort: 
Den zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten werden von der 
EU-Kommission jeweils Zusammenfassungen der Unterlagen von An­
trägen auf Inverkehrbringen zur Stellungnahme übersandt. Seit 

Anfang 1995 wurden den österreichischen Behörden im Wege der 

EU-Kommission auch Unterlagen zu Anträgen auf Inverkehrbringen 

von gentechnisch ve.ränderten Pflanzen übersandt. Diese Unterlagen 

enthalten Informationen, die nach übereinstimmender Ansicht des 

Rates und der Kommission der EU für den Gebrauch der zuständigen 
Behörden der Mitgliedsstaaten und ihrer Beratungsstrukturen 

(Experten) bestimmt sind. Bei in Österreich gestellten Anträgen 
auf Inverkehrbringen dürfen die im § 105 Abs. 3 des Gentechnikge­

setzes, genannten Daten keinesfalls als vertraulich anerkannt 

werden. 

3. Stehen die bezüglich dieser Anfrage erfolgten Stellungnah­

men bzw. begründeten Einw8nde Ihres Ressorts 1m Rahmen der 

Beurteilung dieser GY-Pflanzen dem Parlament und der Of­

fentlichkeit zur Verfügung? Würden Sie diese Stellungnahmen 

den Parlamentsklubs zusenden lassen? Wenn nein, warum nicht? 

Antwort: 

Die Stellungnahmen derösterreichischen Behörden zu Notifika­

tionen nach Teil C der Richtlinie 90/220/EWG über das Inver­

kehrbringen von Erzeugnissen, die GVO enthalten oder aus sol­

chen bestehen, und die Stellungnahmen der mitbefaßten Ressorts 
hiezu bilden einen Teil des vom Bundesministerium für Gesund­
heit und Konsumentenschutz durchzuführenden Verwaltungsver­
fahrens. Die Entscheidung über das Ausmaß der Infor.mations­

pflicht obliegt in Bezug auf das Inverkehrbringen von Erzeug­

nissen, die aus GVO bestehen oder solche enthalten, der gemäß 
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§ 100 Z. 2 GTG zuständigen Behörde (BMGK), wobei auf § 105 des 

Gentechnikgesetzes, BGBl.Nr. 510/1994, Bedacht zu nehmen sein 

wird. 

Die Berichtspflicht gegenüber dem Nationalrat ist im Wege der 

erstmals 1998 - zu erstellenden zusammenfassenden Darstellung 

der Gentechnikkommission auf der Grundlage der ihr von allen 

ständigen wissenschaftlichen Ausschüssen übermittelten Berichte 

zu erfüllen (§ 99 Abs.' 5 in Verbindung mit § 93 GTG). Die zu­

sammenfassende in drei jährigen Abständen zu erstellende Dar­

stellung hat auch Angaben über die in 6sterreich erfolgten 

Freisetzungen von GVO und das Inverkehrbringen von Erzeugnissen 

gemäß III. Abschnitt des Gentechnikgesetzes, zu enthalten. 

4. Welche inhaltliche Position hat Ihr Ressort zur Inverkehr­
bringung von herbizidresistenten GV-Pflanzen bisher und 
bezüglich der bei den vorliegenden Antrßge eingenommen? 

Antwort: 

Bei Anträgen auf Inverkehrbringen von gen technisch veränderten, 

herbizidresistenten Pflanzen, wie auch allgemein bei der Ein­
stufung von gentechnisch veränderten Organismen, muß :eine ge­

sonderte Beurteilung von Fall zu Fall erfolgen. Nur dadurch kann 

den Gegebenheiten im konkreten Fall, je nach Organismus und der 

Art der gentechnischen Veränderung, Rechnung getragen werden. 

5. Kßnnen Sie gewßhrleisten, daß die vorgangsweise und die 
Brgebnisse dieser Stellungnahmen nicht im Widerspruch zu 

den einstimmig beschlossenen Empfehlungen der parlamentari­
schen Bnquete-Kammission betreffend "Technikfolgenabschßt­
zung am Beispiel der Gentechnologie" stehen? 
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Antwort: 
In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage wird ausdrücklich 
festgehalten: 
"Die Diskussionsergebnisse und politischen Forderungen im Rahmen 

der parlamentarischen Enquetekomission zum Thema Technikfolgen­

bewertung am Beispiel der Gentechnik wurden im En,twurf der Re­
gierungsvorlage des GTG ebenso berücksichtigt, wie die Ergeb­

nisse der Beratungen von Arbeitsgruppen im Bundesministerium für 

Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz und die im Rahmen des 

Begutachtungsverfahrens eingelangten Stellungnahmen." (Erläute­

rungen zur Regierungsvorlage des GTG Art. I. Z 3. lit. c.). 

Die gesetzlichen Vorgaben werden bei der Erstellung der Stel­

lungnahmen, wie auch beim Vollzug des Gentechnikgesetzes, soweit 
das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hie­

für zuständige Behörde ist, genauestens beachtet. 

Was die "einstimmig beschlossenen" Empfehlungen der parlamenta­

rischen Enquete-Kommission betreffend "Technikfolgenabschätzung 

am Beispiel der Gentechnologie" angelangt, wäre folgendes fest­

zuhalten: 

Laut dem Bericht der parlamentarischen Enquete-Kommission (740 

der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des National­

rates XVIII. GP) wurden lediglich die "im Empfehlungsteil fett­

gedruckten Textteile ... einstimmig angenommen, die restlichen 
Textteile halten die Meinung der Fraktionen gemäß § 98 Abs. 4 
der Geschäftsordnung fest". Als Ergebnis ihrer Beratungen stellte 
die parlamentarische Enquete-Kommission den Antrag, der Natio­

nalrat wolle ihren "Bericht samt Anlagen in den Bänden 1 und 2 

(740 und Zu 740 der Beilagen) zur Kenntnis nehmen". Daraus und 

aus der GeoNR ergibt sich eindeutig, daß selbst aus dem Empfeh­

lungsteil des Berichtes der parlamentarischen Enquete-Kommission 
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nur Teile einstimmig angenommen worden sind, und zwar nur von 

denjenigen Abgeordneten einstimmig angenommen worden sind, die 

der parlamentarischen Enquete-Kommission angehörten. 

Der Nationalrat .selbst hat (bloß) dem Antrag der parlamentari­
schen Enquete-Kommission "auf Kenntnisnahme des Berichtes" in 
einer Sitzung am 12. November 1992 einstimmig zugestimmt. Eine 

inhaltliche zustimmung zu dem Bericht der parlamentarischen 

Enquete-Kommission durph den Nationalrat wäre auch gar nicht 

möglich gewesen, da der Bericht der parlamentarischen Enquete­

Kommission eben auch Meinungsäußerungen der Fraktionen gemäß 

§ 98 Abs. 4 GeoNR festhält und Zusätze und Vorbehalte der 
r 

Fraktionen zu einzelnen Empfehlungen wiedergibt. Inhaltlich hat 
sich der Nationalrat im Gegenstand nur im Zusammenhang mit der 

Beschlußfassung über das Gentechnikgesetz befaßt und auch da nur 

mehrheitlich entschieden. 

6. Welche Maßnahmen und Aktivitllten wurden von seiten Ihres 

Ressorts bisher gesetzt, um die ßffentlichke1t bezüglich 

des Vorl1egens von Antrllgen zur Inverkehrbr1ngung von her­

b1zidres1stenten GV-Pflanzen zu inform1eren bzw. der ßf­
Eentlichkeit diesbezügliche Informationen zugllnglich zu 

machen? Was hat Ihr Ressort bisher unternommen, um eine 
breitere ßfEent11chkeit - im Sinne des demokratischen Prin­
zips des ßsterreichischen Gentechnikgesetzes - in den Ent­

scheidungsprozeß bezüglich der Inverkehrbringung von herbi­
zidresistenten GV-Pflanzen einzubinden? 

Antwort: 

Zu dieser Frage muß darauf hingewiesen werden, daß das Bundes­

ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst bei den An­

trägen zum Inverkehrbringen nach der Richtlinie 901220lEWG in 

anderen Mitgliedsstaaten der EU durch die Einladung zu Stel­

lungnahmen an das Bundesministerium für Gesundheit und Konsu­

mentenschutz eingebunden ist. 
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Auch ist festzuhalten, daß der Bundesminister für Gesundheit 

und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für Umwelt, dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen­
heiten und dem Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und 

Kunst gemäß § 56 GTG nach Anhörung des zuständigen wissen­

schaftlichen Ausschusses der Gentechnikkommission hinsichtlich 

des Verfahrens über das Inverkehrbringen von Erzeugn~ssen in 
tJsterreich, die aus GVO bestehen oder solche enthalten, nähere 

Bestimmungen durch Verordnung erlassen kann. Eine solche 
Verordnung wurde bisher nicht erlassen. 

7. Ist Ihnen bekannt, daß die gen technische Verllnderung von 
Kultur,pflanzen, indem diesen artfremde Resistenzgene gegen 
ein spezifisches (firmeneigenes) Herbizid übertragen wurde, 
und die folgende breite Anwendung dieser GV-Pflanzen zus~ 
men mi t dem entsprechenden dazupassenden Herbizid zu schwer­
wiegenden ßkologischen SchHden, insbesondere zu einer St6-
rung des Bodenlebens und zu einer eindimensionalen Beein­
.flussung von Fruchtfolgen fUhren kann? Welche Forschungen 
und wissenschaftlichen Projekte zur lJkologischen Bewertung 
von herbizidresistenten GV-Pflanzen wurden bisher bzw. wer­
den im Rahmen der Forschungsagenden in Ihrem Ressort durch­
gefUhrt? 

Antwort: 

Der Einsatz von Komplementärherbiziden mit gentechnisch verän­
derten, herbizidresistenten Pflanzen wird seit langem auf ver­

schiedenen Ebenen kontroversiell diskutiert. Gerade deshalb muß 
hierbei jeder Antrag im Einzelfall geprüft und beurteilt wer­

den, damit die Gegebenheiten beimkonkretep Antrag voll berück­
sichtigt werden. 

Forschungaufträge zur ökologischen Bewertung von herbizidresi­
stenten Pflanzen wurden beim Bundesministerium für Wissen­

schaft, Forschung und Kunst bisher nicht beantragt. 
'. '. ~ , 
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8. "elche Ins..t1tut1onen und BxpertInnen 1n Ihrem Ressort bzw. 
1m Auftrag Ihres Ressorts wurden mi t der Bewertung der 
synerg1st1schen und ßkolog1schen "irkungszusamme~ßnge von 
Herbiz1dres1stenten zur For.mulierung mßglicher Binwßnde be­
züglich der vorliegenden Inverkehrbringungsantrßge beauf­
tragt, und wurde dabei ein interdisziplinßrer Ansatz ver­

folgt? 

Antwort: 
Die Stellungnahmen wurden durch das Bundesministeriumfür Ge­

sundheit und Konsumentenschutz eingeholt, wobei außer dem Bun­

desminis~erium für Wissenschaft, Forschung und Kunst noch wei­

tere Behörden befaßt wurden~ Die Stellungnahmen des ho. Ressorts 
ergingen aufgrund fachlicher Beurteilung nach Rücksprache mit 

Expe.rten. 

9.Kßnnen Sie innerhalb Ihres Ressorts gewßhrleisten, daß bei 
der zukfJnftigen Vorgangswsise und Brarbe1 tung inhal tlicher 
Positionen zur Bewertung der Inverkehrbringung von GV­
Pflanzen die Empfehlungen der parlamentarischen Bnquete­
KOmDUssion betreffend "Technikfolgenabschßtzung am Beispiel 
der Gentechnologie" in bezug auf Landwirtschaft und Umwel t 
(insbesondere die zentralen 'Kriterien der Sicherheit und 
Beachtung synergistischer "irkungszusammenh8nge, der Rück­
holbarkeit und der ßkologischen "irkungszusammenh8nge und 
an die beglei tende "irkungs- und Risikt;Jforschung) eingehal­
ten werden? 

Antwort: 

Ja. 

10. Ist Ihnen bekannt,' daß die gen technische Verßnderung von 
Kulturpflanzen (in diesem Fall Mais), indem diesen ein 
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artfremdes Toxingen von Bacillus turingiensis (B.t.) Uber­
tragen wurde, und die folgende breite Anwendung dieser 
GV-Pflanzen zu einem Resistenzwettlauf mit den betroffenen 
Schßdlingen fUhren kann, und daß in der Folge das ßkologi­
sche Gleichgewicht zwischen natUrlichen Nützlingen und 
Schadorganismen, was insbesondere für die langfristig er­
folgreiche DurchfUhrung des Biologischen Landbaues von 
Bedeutung ist, schwerwiegend gestßrt werden kann? Welche 
Forschungen und wissenschaftlichen Projekte zur ßkologi­
schen Bewertung der Obertragung von B. to-Genen auf Kultur­
pflanzen wurden bisher bzw. werden 1m Rahmen der Forschungs­
agenden in Ihrem Ressort durchgeführt? 

Antwort: 
Bei den Endotoxin-Proteinen aus Bacillus thuringiensis handelt 

es sich um die aktiven Wirkstoffe biologischer Schädlingsbe­

kämpfungsmittel, die bereits seit Jahren wegen ihrer besonderen 

ökologischen Verträglichkeit eingesetzt werden. Sie sind voll 

biologisch abbaubar und ihre Wirkung ist sehr spezifisch auf 

bestimmte Insektengruppen (z.B. Lepidopteren-Arten) begrenzt. 

Die Frage einer Resistenzentwicklung stellt sich bei jeder Form 
von Schädlingsbekämpfung, also auch bei der Anwendung der öko­
logisch schonenden Bacillus thuringiensis Präparate, wobei 

allerdings die Auswirkungen der unterschiedlichen Ausbringungs­
art mi tberücksichtigt werden müssen. 

Im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Wissen­

schaft, Forschung und Kunst wurden bisher keine Freisetzungen 
gen technisch veränderter Pflanzen beantragt. Soweit bekannt, 

laufen zur Zeit in Osterreich keine Forschungsprogramme zur 

Frage der Genübertragung mit freigesetzten transgenen Pflanzen. 
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11. Ist Ihnen bekannt, daß die gentechnische Verllnderung von 
Kultur,pflanzen, indem dlesen Gene gegen spezlfische Herbi­
zide und indem diesen artfremde Toxingene von Bacillus 
turingiensis (B.t.) übertragen wurden, und dle folgende 
breite Anwendung dieser GV-Pflanzen zu anderen Nahrungsmit­
teln mit einer anderen Proteinzusammensetzung und mit ande­
ren Inhaltsstoffen fUhrt, sodaß die gesundheltliche Unbe­
denklichkeit solcher neuer Nahrungsmittel in Frage gestellt 
ist? Welche Forschungen und wissenschaftlichen Projekte zur 
ernllhrungsphysiologischen und qualitativen Bewertung von 
GV-pflanzen als neue Nahrungsmittel wurden bisher bzw. 
werden im Rahmen der Forschungsagenden in Ihrem Ressort 
durchgeführt? 

12. Ist Ihnen bekannt, daß die gentechnische VerlInderung von 
Kultur,pflanzen, indem dlesen Gene gegen spezlfische Herbi­
zide und artfremde Toxingene von Baclllus turingiensls 
(B. t.) übertragen wurden und indem diesen durch gen techno­
loglsche Verllnderungen die Eigenschaft der mIlnnllchen Ste­
rilitllt zur Ausdehnung der Hybridzüchtung anmanipuliert 
wurde, und die folgende breite Anwendung dieser GV-Pflanzen 
zu hßheren Ertrllgen, zur landwirtschaftlichen Produktivi­
tlltssteige:i::ung und zu weiterem monokulturellen Anbau in 
agrarisch begünstigten Gebieten fUhrt, sodaß schwerwiegende 
sozioßkonomlsch nachteilige Folgen und somit eine soziale 
Unvertrllglichkeit zu erwarten sind? Welche Forschungen und 
wissenschaftlichen Projekte zur sozioßkonomischen Bewertung 
von GV-Pflanzen wurden bisher bzw. werden 1m Rahmen der 
Forschungsagenden in Ihrem Ressort durchgefUhrt? 

Antwort: 

Wenn aufgrund sachlicher Grundlagen anzunehmen ist, daß Erzeug­

nisse, die GVO enthalten oder aus GVO bestehen, zu einer nicht 

ausgleichbaren Belastung der Gesellschaft oder gesellschaft-
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licher Gruppen führen könnten, und wenn weiters diese Belastung 

für die Gesellschaft aus volkswirtschaftlichen, sozialen oder 
sittlichen Gründen nicht annehmbar erscheint, hat die Bundes­
regierung gemäß §63 GTG, auf Vorschlag des Bundesministers für 

Gesundheit und Konsumentenschutz, das gewerbsmäßige Inverkehr­

bringen solcher Erzeugnisse zu untersagen, deren Inverkehrbrin­

gen eine solche soziale Unverträglichkeit erwarten läßt. Der 

Bundesminister für Gesundheit und Konsumentenschutz hat einen 

solchen Vorschlag nach Anhörung der Gentechnikkommission zu er­
statten, sobald absehbar ist, daß solche Erzeugnisse in C5ster­

reich gewerbsmäßig in den Verkehr gebracht werden können. 

Gesundheitliche Risiken fallen unter den Sicherheitsbegriff des 

§ 1 Z. 1 des GTG. Die zuständige Behörde (BMGK) hat das Inver­

kehrbringen von Erzeugnissen, die aus GVO bestehen oder solche 

enthalten, zu untersagen bzw. einzuschränken oder zu widerru­

fen, wenn nach dem Stand von Wissenschaft·und Technik durch das 

Inverkehrbringen der Erzeugnisse nachträgliche Folgen für die 

Sicherheit zu erwarten sind. 

Die Beurteilung der Sozialverträglichkeit ist naturgemäß viel 
schwieriger. Zur diesbezüglichen Beurteilung der angesprochenen 
gentechnischen Veränderungen von Kulturpflanzen ist vor allem 
auf die Beantwortung der Anfrage Nr. 1179/J-NR/1995 durch den 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zu verweisen. 

13. Glauben Sie nicht, daß es aufgrund der zunehmenden Invar­
kehrbringungsantrBge für GV-Pflanzen im Rahmen der EU­
Richtlinie 90/220/EWG, insbesondere aber aufgrund der In­
verkehrbringung herblzldreslstenter GV-Pflanzen hoch an der 
Zelt 1st, eln Prüfverfahren auf sozlale UnvertrBgllchkelt 
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nach S 63 des ßsterrelchlschen Gentechnlkgesetzesfachllch 
vorzuberelten und in der Folge ein solches einzuleiten? 
Slnd dabei nicht die einsti1l1m1.g beschlossenen Empfehlungen 
der parlamentarischen Enquete-Kamm1ssion betreffend "Tech­
nlkfolgenabschlltzung am Belsplel der Gentechnologie" .BU be­
rHcksl chtlgen , welche dlesbe.BUglich folgender.maßen lauten: 
"Sobald dle Anwendunggentechnlscher H1. ttel und Verfahren 
.Bur Produktlvltlltsstelgerung zur Verschllrfung der Ober­
schußproblematlk beltrllgt, 1st sie als sozial unvertrllgllch 
elnzustufen" ? 

Antwort: 

Hiezuwird auf die Beantwortung der gfeichlautenden Anfrage 

Nr. 1181/J-NR/1995 durch die in dieser Angelegenheit federfüh­

rendeBundesministerin für Gesundheit und Konsumentenschutz 
verwiesen. 

Das Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz hat 

dem Vernehmen nach beim Insti tut für Technikfolgenabschätzung 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften eine Studie 
zur Sozialverträglichkeit in Auftrag gegeben. 

//1~;L 
/ 

/ 
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